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Beitrag zu privaten Zusatzversicherungen

Der BDIZ EDI bezieht 
in der WiWo Stellung
Die Wochenzeitung WirtschaftsWoche (WiWo) schildert anhand eines Einzelfalls, was ein Implantatpatient mit seiner 
Zusatzversicherung erlebt. Hinter dem zugegeben reißerischen Titel: „Die Fallen der privaten Versicherung“ verbirgt 
sich indes ein gut recherchierter Beitrag. Auch der BDIZ EDI bezieht Stellung.

Der folgende Fall dürfte vielen Zahnärz-
tinnen und Zahnärzten bekannt vorkom-
men. Ein GKV-Versicherter glaubt, dass
eine aufwendige Implantatversorgung 
mehrerer Zähne durch seine private Zu-
satzversicherung abgedeckt sei, schließ-
lich zahlt er brav seit über 20 Jahren ein. 
Versicherung stellt sich quer.

Der Kostenplan des Kölner Zahnarztes sieht 
sechs Implantate mit Knochenaufbau für 
ca. 16.000 Euro vor. Laut Vertrag mit der 
Zusatzversicherung müssten 80 Prozent 
der Kosten abgedeckt sein. Doch der Pa-
tient wird enttäuscht. Die Versicherung 
stellt sich quer. Seine reguläre gesetzliche 
Krankenversicherung stimmt der Behand-
lung zwar zu, ohne einen Gutachter hin-
zugezogen zu haben, doch die Zusatz-
versicherung lehnt die Übernahme der 

Implantate als Ersatz für die siebten Zäh-
ne indes ab. Über die Hälfte der Gesamt-
kosten soll der Patient selbst tragen. Die 
Erklärung: „Um eine möglichst gerechte 
Beurteilung zu erhalten, übersenden wir 
die uns eingereichten Unterlagen der Zahn-
ärzte grundsätzlich einem Fachzahnarzt.“ 
In Übereinstimmung mit ihm sehe die 
Versicherung keine medizinische Notwen-
digkeit „für die vorgesehene Ausdehnung 
der Zahnersatzversorgung“ auf die sieb-
ten Zähne.

Der Zahnarzt des Patienten verweist auf 
die Indikationsklassen der Konsensuskon-
ferenz Implantologie und rät seinem Pa-
tienten, das Geld von der Zusatzversiche-
rung einzufordern, zumal die Begründung 
zur medizinischen Notwendigkeit von der 
Konsensuskonferenz festgelegt worden 
sei. Auch Gerichte halten sich an die Be-
handlungsrichtlinien nach dem aktuellen 
wissenschaftlichen Stand.

Die WirtschaftsWoche befragt Christian 
Berger, Präsident des Bundesverbands 
der implantologisch tätigen Zahnärzte in 
Europa (BDIZ EDI). Für ihn entspricht das 
Vorgehen im Fall einem klaren Muster. 
„Für private Krankenversicherungen und 
Zusatzversicherungen sind Behandlungs-
fälle so wie Schadensfälle für die Kfz-Ver-
sicherung – die damit verbundenen Kos-
ten möchte die Versicherung gering hal-
ten.“ Entsprechend würden „versiche-
rungsnahe“ Zahnärzte nach Alternativ-

behandlungen befragt, die deutlich kosten-
günstiger wären. „Weder untersucht der 
Versicherungszahnarzt den Patienten 
noch erfährt der Patient den Namen die-
ses Zahnarztes. So wird das Verfahren in-
transparent.“ Ziel der Versicherer sei es, 
„die Patienten dazu anzuhalten, die aus 
medizinischer Sicht vorteilhafteren, aber 
teureren Behandlungen wie Implantate
zu unterlassen und stattdessen deutlich 
günstigere Behandlungen wie heraus-
nehmbaren Zahnersatz zu akzeptieren“, 
so Berger. „Dabei gibt es eine höchstrich-
terliche Entscheidung aus dem Jahr 2003, 
wonach der Versicherer schon dann er-
statten und zahlen muss, wenn die Be-
handlung medizinisch vertretbar war und 
damit notwendig ist“, so der Chef des 
Implantologen-Verbands.

Auf Nachfrage der WirtschaftsWoche ließ 
der PKV-Verband verlauten, dass die Ent-
scheidung „den Mitgliedsunternehmen 
bekannt sei und bei der Leistungsprüfung 
berücksichtigt“ werde. 

Die Indikationsklassen für Implantatver-
sorgung zur Regelversorgung sind sowohl 
auf der Webseite der Konsensuskonferenz 
Implantologie www.konsensuskonferenz-
implantologie.eu als auch auf der Web-
seite des BDIZ EDI zu � nden: 
www.bdizedi.org 
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